
Betreff
Antrag  auf  Anwohnerparkzone  in  der  Säbener  Straße  zwischen  Hausnummer  48a  und
116

Problem: Seitdem das Parken in der Säbener Straße zwischen Wettersteinplatz
und Kurzstraße sowie in allen Nebenstraßen kostenpflichtig ist, ist die Säbener
Straße ab  Ecke  Kurzstraße konsequent  und dauerhaft  zugeparkt.  Zudem gibt
es  auf  der  Straßenhöhe  drei  Sportstätten,  deren  Besucher  die  Parkplätze
außerdem  beanspruchen.

Insbesondere  Wohnmobile,  Lieferwagen,  Dienstwagen,  Anhänger,
Baustellenmaterial  und  Urlauber  stellen  ihre  Fahrzeuge  langfristig  hier  ab.
(siehe  Bilder  anbei)
Die  Folge  ist,  dass  es  für  die  Anwohner  unmöglich  ist,  einen  Parkplatz  zu
finden,  der  nicht  500  m  bis  1  km  vom  eigenen  Wohnort  entfernt  ist.

Zudem  sind  viele  Anwohner  dadurch  oft  gezwungen  (gerade  Familien  mit
Kindern),  kurzfristig  auf  dem  Bürgersteig  zu  parken.

Antrag: Ich beantragen deswegen, dass auch der Rest der Säbener Straße ab
Ecke Kurzstraße zwischen Hausnummer 48a und 116 eine  Anwohnerparkzone
wird  und alle  Nicht-Anwohner  für  den Parkplatz  bezahlen müssen.

Antrag zum Themengebiet Verkehr

Anlage


